
RHEIN-SIEG-KREIS  A N L A G E   

DER LANDRAT  zu TO.-Pkt.  
 

22 - Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft, 
       Kreisstraßenbau          19.11.2020 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
für den 

öffentlichen Sitzungsteil 
 
 

Gremium Datum Zuständigkeit 

Kreistag 01.12.2020 Entscheidung 

 

Tagesordnungs- 
Punkt 
 

 

Bestellung eines Mitglieds in die Verbands-
versammlung des Wasserverbandes Rhein-Sieg-Kreis 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Kreistag beschließt, als Vertreter*in des Rhein-Sieg-Kreises in die 
Verbandsversammlung des Wasserverbandes Rhein-Sieg-Kreis 
 

Vertreter  Stellvertreter 
   

………………….  ………………… 
 

zu entsenden. 
 

Erläuterungen: 
 

Der Rhein-Sieg-Kreis ist Mitglied des Wasserverbandes Rhein-Sieg-Kreis. Der Verband hat die 
Aufgabe, im Verbandsgebiet alle natürlich fließenden Gewässer zweiter Ordnung im Sinne des 
Wasserhaushaltsgesetzes mit Ausnahme der Mühl- und Triebwerksgräben 

 zu unterhalten, 

 notwendig werdende Ausbaumaßnahmen an diesen Gewässern vorzunehmen, 

 für Hochwasserschutz Sorge zu tragen, 

 die Wasserführung von nachteiligen Veränderungen infolge menschlicher Eingriffe 
auszugleichen. 

Vertretungen des Kreises, die Mitgliedschaftsrechte in Organen, Beiräten oder Ausschüssen von 
juristischen Personen oder Personenvereinigungen wahrnehmen, werden gemäß § 26 Abs. 5 KrO 
NRW vom Kreistag bestellt oder vorgeschlagen. Ist mehr als eine Vertretung des Kreises zu 
benennen, muss der Landrat oder ein*e von ihm vorgeschlagene*r Bedienstete*r des Kreises 
dazuzählen. 

Jedes Mitglied entsendet eine*n Vertreter*in sowie eine*n Stellvertreter*in in die 
Verbandsversammlung. 
 

Mitglieder der Verbandsversammlung waren/sind: 

Vertreter Stellvertreterin 
  

KT-Abg. Hans-Peter Höhner (CDU) KT-Abg. Susanne Sicher (SPD) 
 
 
 
 (Landrat) 
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